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Teil A Einleitung 

1. Einleitung 

1.1 Anlass der Aufstellung 

Der Bebauungsplan „Feldstraße“ aus dem Jahre 2000 wird auf Wunsch des angesiedelten 
Gewerbebetriebs „Singler GmbH Entsorgungscenter Orschweier“ auf dem Grundstück Flst.-
Nr.649/4 geändert. 
 
Ziel der Änderung ist es, die südliche Baugrenze um 4 m in Richtung Süden zu verschieben, 
um die Ausnutzung des Gewerbegrundstücks zu erhöhen. 
 
Die Festsetzungen bzgl. Art und Maß der baulichen Nutzung sowie die getroffenen Örtlichen 
Bauvorschriften für die Gewerbeflächen bleiben weiterhin rechtskräftig und gelten auch für 
den Änderungsbereich. 
 
Insgesamt sind die geplanten Änderungen dafür geeignet, die städtebaulichen Ziele zur 
Stärkung des gesamten Industrie- und Gewerbegebiets zu erreichen. Mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes soll die zukünftige bauliche Entwicklung der Fläche so gelenkt werden, 
dass eine städtebaulich und gestalterisch harmonische Fortentwicklung des ansässigen Ge-
werbebetriebes bzw. der Gewerbeflächen gewährleistet wird. Durch die vorliegende Planung 
wird gesichert, dass die bestehenden und künftigen Gewerbeeinrichtungen berücksichtigt 
werden und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung er-
folgt. 
 
 

1.2 Art des Bebauungsplans 

Für das Plangebiet wird der qualifizierte Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 1 BauGB „Feld-
straße“ im Teilbereich geändert. 
 
 

1.3 Verfahrensart 

Das Plangebiet befindet sich in der Ortslage der Stadt Mahlberg im Ortsteil Orschweier und 
ist bereits bebaut. Für den Planbereich existiert ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan. 
 
Da es sich bei der Maßnahme um eine Nachverdichtung und Wiedernutzbarmachung einer 
innerörtlichen Fläche handelt und damit um eine Maßnahme der lnnenentwicklung gemäß  
§ 13a BauGB, ist vorgesehen den Bebauungsplan als „Bebauungsplan der lnnenentwick-
lung“ im beschleunigten Verfahren aufzustellen. 
 
Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung kann nur im beschleunigten Verfahren aufgestellt 
werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne § 19 Abs. 2 BauNVO vorhanden 
ist oder eine Größe der Grundfläche von insgesamt weniger als 20.000 m² (§ 13 a Abs. 1 
Satz 2 BauGB) festgesetzt ist. Der Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 0,05 ha. Damit 
liegt die zulässige Grundfläche mit einer GRZ von 0,8 im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO 
unterhalb des Schwellenwertes und somit ist eine überschlägige Prüfung unter Berücksichti-
gung der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien nicht erforderlich. 
 
Bei der Beurteilung der zulässigen Grundfläche nach § 13a BauGB kommt es allerdings al-
lein darauf an, welche zusätzliche Grundfläche durch die Änderung ermöglicht wird. Da es 
sich lediglich um eine Neuordnung innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplans handelt 
und somit keine neuen Flächen hinzukommen, kann die Überschreitung der Grundfläche 
gemäß (§ 13 a Abs. 1 Satz 2 BauGB) außer Acht bleiben. 
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Des Weiteren ist bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB das 
beschleunigte Verfahren ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit 
von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach 
Landesrecht unterliegen (§ 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB). Gemäß § 17 UVPG ist bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplans zu prüfen, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung einschließ-
lich der Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt werden muss. 
 
Hier liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 
genannten Schutzgüter (die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes) vor. Entsprechende Schutzgebiete befinden sich in ausreichender Ent-
fernung. 
 
Das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB kann daher angewandt werden. Im be-
schleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 
2 und 3 BauGB entsprechend. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 3 BauGB 
kann von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB abgesehen werden. 
 
Gleichermaßen kann im Zuge des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB i. V. m § 13 Abs. 3 BauGB auf die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, ebenso auf die zusammenfassende 
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB sowie auf das Monitoring nach § 4c BauGB verzichtet 
werden. 
 
Ebenso muss im Zuge des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB nicht beachtet 
werden. Der Gesetzgeber definiert unter § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB solche Eingriffe als Ein-
griffe, die vor der planerischen Entscheidung erfolgen oder zulässig waren (gemäß§ 1a Abs. 
3 BauGB). Damit ist die Bilanzierung und Durchführung eines Ausgleiches nicht erforderlich. 
Eine Berücksichtigung der Umweltbelange findet dennoch statt. 
 
 

1.4 Aufstellungsverfahren 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB geändert. Auf 
die frühzeitige Behördenbeteiligung bzw. Abstimmung mit Nachbargemeinden wurde gemäß 
§ 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB verzichtet. Von der Durchführung einer Umweltprüfung und Er-
stellung eines Umweltberichts wurde abgesehen. 
 
Am 04.12.2017 wurde vom Gemeinderat der Beschluss zur 4. Änderung des Bebauungs-
plans „Feldstraße“ gefasst. 
 
Der Bebauungsplanentwurf wurde am 23.04.2018 vom Gemeinderat als Grundlage für die 
öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 
BauGB gebilligt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 15.03.2018 wurde vom 14.05.2018 bis zum 
15.06.2018 öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt vom 27.04.2018 bekannt gemacht. 
 
Die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte gemäß § 4a Abs. 2 BauGB 
zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB.  
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Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 25.04.2018 von der Planung un-
terrichtet und zur Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 15.03.2018 
aufgefordert. 
 
Der erneute Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 16.07.2018 wurde verkürzt vom 
13.08.2018 bis zum 31.08.2018 erneut öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung 
wurden durch Veröffentlichung im Amtsblatt vom 03.08.2018 bekannt gemacht. 
 
Die erneute Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte gemäß § 4a Abs. 2 
BauGB zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden können, wurden mit Schreiben vom 07.08.2018 von der Planung unterrichtet und zur 
Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 16.07.2018 aufgefordert. 
 
 
 

2. Erforderlichkeit der Bebauungsplanung 

2.1 Begründung der Erforderlichkeit 

Mit der Änderung des Bebauungsplanes soll die zukünftige bauliche Entwicklung der Fläche 
so gelenkt werden, dass eine städtebauliche und gestalterische Fortentwicklung der umge-
benden Bebauungsstruktur gewährleistet wird. Die Planung entspricht dem im Baugesetz-
buch definierten Planungsgrundsatz mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Durch die 
vorliegende Planung wird gesichert, dass die bestehenden Gewerbeflächen dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung erfolgt. 
 
Die Firma Singler GmbH (im Folgenden Fa. Singler) betreibt gemeinsam mit der Firma 
BAREG auf den Flurstücken Nr. 645, 647/1, 649/1, 649/4, 687/1 und 687/2 der Stadt Mahl-
berg eine Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von Bauschutt und gemischten 
Baustellenabfällen. 
 
Nach einem Brand der Lagerhalle hat die Firma Singler diese neu errichtet. Hierbei wurde 
die Grenze des Bebauungsplans „Feldstraße“ in Richtung Süden um etwa 4,5 m überschrit-
ten. Für die rechtliche Sicherung wird der rechtskräftige Bebauungsplan „Feldstraße“ geän-
dert. 
 
 

2.2 Artenschutz 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ist eine Überprüfung erforderlich, ob durch 
die Umsetzung des geplanten Vorhabens artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden können. 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplans für die benannten Grundstücke werden keine ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst.  
 
 

2.3 Hochwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete und steht 
somit der Änderung des Bebauungsplans nicht entgegen. 
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3. Geltungsbereich und Beschreibung des Plangebiets 

           

Abbildung 1 – Luftbild der Umgebung 

Der Änderungsbereich befindet sich in 
der Stadt Mahlberg etwa 1.500 m Luftli-
nie vom Stadtkern in südwestlicher Rich-
tung an der ‚Feldstraße‘ im OT Or-
schweier und ist gekennzeichnet durch 
die bereits angesiedelte Firma „Singler 
GmbH Entsorgungscenter Orschweier“.  
 
Die Größe des Änderungsbereichs be-
trägt 447 m². 
 
Das private Grundstück (Flst.-Nr.649/4) 
im Änderungsbereich ist als einge-
schränktes Industriegebiet (einge-
schränkt nur für Recyclinganlage) fest-
gesetzt. Die südliche Umrandung (Ein-
grünung) mit einer Breite von min. 6 m 
erfolgt mittels Festsetzung einer privaten 
Grünfläche. Innerhalb der Grünfläche ist 
die Errichtung eines Staubwalls mit 
2,50 m Höhe und 6 m Breite festgesetzt. 
 
Verkehrlich ist das Grundstück über die 
‚Feldstraße‘ von Norden her erschlossen. 
 
Die Ver- und Entsorgung des Areals ist 
bereits sichergestellt. Der Änderungsbe-
reich befindet sich außerhalb des Einwir-
kungsbereichs von Störfallbetrieben. 
 

 
 
Abbildung 2 – Luftbild des Betriebsgeländes (Änderungsbereich schematische Darstellung)  

Änderungsbereich 

Aldi 

A5 

DB 

N 
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3.1 Natur | Landschaft | Umwelt 

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, regional bedeutsame Biotope, die 
diesbezüglich die fachlichen Meldekriterien erfüllen sind von der Änderung des Bebauungs-
planes nicht betroffen oder vorhanden. 
Eine Beeinträchtigung des Europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ ist nicht zu er-
warten. Weitergehende Prüfungen im Sinne des § 34 NatschG BW sind daher nicht erforder-
lich. 
 
Insgesamt ergeben sich durch die Änderung des Bebauungsplans keine Beeinträchtigungen 
für die Schutzgüter Boden sowie Landschaftsbild. Eine Bebauung ist vertretbar, da keine 
ökologisch und gestalterisch bedeutsamen Strukturen beansprucht oder beeinträchtigt wer-
den. Das Plangebiet befindet sich außerhalb des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord. 
Waldflächen oder auch landwirtschaftlich genutzte Fläche sind durch die Änderung des Be-
bauungsplans nicht betroffen. 
 
Wasserschutzgebiet 

Der Änderungsbereich liegt in der Schutzzone III B der Brunnen „Kaiserwald“ der Badenova 
AG & Co. KG in Lahr. Die Rechtsverordnung für das Wasserschutzgebiet „Kaiserwald“ der 
Wassergewinnungsanlage der Stadt Lahr ist zu beachten. 
 
 

3.2 Altlasten 

Es sind keine Altlastenverdachtsfälle bekannt. 
 
 
 

4. Übergeordnete Vorgaben 

4.1 Raumordnung 

Die Fläche liegt innerhalb der im Regionalplan nachrichtlich übernommenen Flächen für 
„Siedlungsfläche Bestand - Industrie und Gewerbe“. Der Bebauungsplan entspricht den Zie-
len der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. 
 
 

4.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan (FNP) zu 
entwickeln. Bei der Änderung des Bebauungsplans „Feldstraße“ sind deshalb die Darstellun-
gen des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Mahlberg zu beachten. 
 
Im rechtswirksamen FNP ist der Planbereich als Gewerbefläche (G) dargestellt. An diesen 
Vorgaben wird keine Änderung vorgenommen. 
 
Der Bebauungsplan entwickelt sich somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan. Eine Änderung im Parallelverfahren ist daher nicht erforderlich. 
 
 

4.3 Immissionen 

Schall 

Die zukünftige Nutzung der Erweiterungsfläche stellt keine Beeinträchtigung der umliegen-
den Firmengebäude bzw. -gelände dar. Die Schallimmissionen richten sich nach den Be-
stimmungen des Industriegebiets (eingeschränkt für Recyclinganlagen). 
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Durch die neu errichtete Lagerhalle werden keine zusätzlichen Schallimmissionen erzeugt. 
 
Staub 

Nach einem Brand der Lagerhalle hat die Firma Singler diese neu errichtet. Hierbei wurde 
die Grenze des Bebauungsplans „Feldstraße“ in Richtung Süden überschritten.  
 
Da im derzeit gültigen Bebauungsplan „Feldstraße“ in diesem Bereich eine Staubschutzwall 
festgesetzt worden ist, wurde durch das Büro iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG, Frei-
burg, eine „Prognose der Staubemissionen und -immissionen im Rahmen des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für eine Anlage zur Lagerung und Behandlung 
von mineralischen Abfällen“ erstellt. Dieses Gutachten liegt dem Bebauungsplan als Anlage 
bei. 
 
Geprüft wurde, ob die Immissionsgrenzwerte in der Umgebung der Firma Singler weiterhin 
eingehalten werden. Die Prognose zeigt, dass Feinstaub und Staubniederschlagimmissionen 
an den maßgebenden Immissionsorten unter den Immissionswerten der TA Luft und der 39. 
BImSchV liegen. 
 
Emissions- und immissionsmindernde Maßnahmen 

Für Emissions- und immissionsmindernde Maßnahmen gemäß Nr. 5.2.3 TA Luft sind wirk-
same Maßnahmen durchzuführen, um die Entstehung und die Ausbreitung von Stäuben zu 
verringern.  
 

1 Fahrwegbefestigung: Alle Lkw-Fahrwege zur Anlieferung und zur Abholung der Ab-
fälle sind asphaltiert oder gleichwertig zu befestigen. 
(vgl. Ziffer 10.1.0 der rechtskräftigen Festsetzungen) 

2 Fahrwegreinigung: Die asphaltierten oder gleichwertig befestigten Fahrwege sind 
mittels einer Kehrmaschine sauber zu halten. 

3 Fahrwegbefeuchtung: Die Fahrwege sind bei Trockenheit zu befeuchten. 
4 Materialbefeuchtung: An der Aufgabe des Brechers und an den Austragsbändern 

des Brechers und der Siebmaschine sind Befeuchtungsanlagen zu installieren, die 
während der Aufbereitung betrieben werden müssen. 

5 Befeuchtung der Input-Halden: Etwa einen Tag vor dem Brechen sind die minerali-
schen Abfälle zu befeuchten. Hierdurch dringt Wasser in die Poren ein, wodurch die 
Staubentwicklung während des Brechens deutlich reduziert wird. 

6 Befeuchtung der Output-Halden: Bei Trockenheit sind die Halden zu befeuchten, 
sofern an ihnen Umschlagvorgänge geplant sind. 

 
Die beschriebenen Maßnahmen sind in einer Betriebsanweisung festzulegen. Das Personal 
ist entsprechend zu schulen. 
 
Zur Ermittlung der Emissionen und Immissionen wurden konservative Ansätze gewählt, die 
zu einer Überschätzung der Emissionen und Immissionen führen. Die Prognose zeigt, dass 
Fein- und Staubniederschlagimmissionen an den maßgebenden Immissionsorten trotz dieser 
Ansätze unter den Immissionswerten der TA Luft und der 39. BImSchV liegen. 
 
Auf weitere Festsetzungen wird in der 4. Änderung verzichtet. Die Festsetzungen aus der 1. 
Änderung bleiben bestehen: 
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Teil B Planungsbericht 

5. Planinhalte und Festsetzungen 

Die Festsetzungen (inkl. der Nutzungsschablone) sowie die Bebauungsvorschriften zum Be-
bauungsplan „Feldstraße“ der Stadt Mahlberg in der rechtskräftigen Fassung vom 
12.12.2000 bleiben bestehen. 
 
 

5.1 Änderung der Baugrenze  

Um eine bessere Ausnutzung des Gewerbegrundstückes der Firma „Singler GmbH Entsor-
gungscenter Orschweier“ (Flrst.-Nr. 649/4) zu erreichen und im Sinne einer Nachverdich-
tung, wird die Baugrenze um 3,5 m in Richtung Süden verschoben.  
 
Dadurch wird die private Grünfläche in eine eingeschränkte Industriefläche (GIe) umgewan-
delt und die private Grünfläche von 6,0 m auf 2,5 m Breite reduziert. 
 
Das Pflanzgebot des rechtskräftigen Bebauungsplans (Ziffer 9.2.0) wird durch die Änderung 
nicht tangiert und muss weiterhin beachtet werden. 
 
Die Fläche „private Grünfläche“ wurde im Bebauungsplan nicht als Ausgleichsfläche ange-
rechnet somit ergeben sich durch die Änderung keine negativen Auswirkungen auf die Um-
weltbelange. 
 

 

Abbildung 3 – Bebauungsplan „Feldstraße“ i. d. F. Rechts-
kraft mit Änderungsbereich (schematische Darstellung) 

 
 

Abbildung 4 – Bebauungsplan „Feldstraße“ i. d. F. der 4. Ände-
rung (Ausschnitt)  

 
 

5.2 Wall 

Entsprechend Ziffer 10.2.0 der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen des rechtsgültigen 
Bebauungsplans „Feldstraße“ ist auf der nördlichen, östlichen und südlichen Seite des „GIe“ 
ein am Fuß 6,0 m breiter Wall herzustellen. Die Höhe muss mindestens 2,50 m vorhandenen 
Gelände betragen. 

Grundstück 
Firma Aldi 

Grundstück 
Firma Aldi 

N 
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Durch die Verlegung der Baugrenze in Richtung Süden und den Untersuchungen des 
Staubgutachtens, wird die Festsetzung dem Untersuchungsergebnis angepasst. 
 
 

10.2.0 Wall  
Auf der nördlichen und östlichen und südlichen Seite des Gle ist ein am Fuß 6,00 m breiter 
Wall herzustellen. Die Höhe muss mindestens 2,50 m vom vorhandenen Gelände betragen. 

 
 

5.3 Schutz, Pflege und Entwicklung 

Durch den Neubau der geplanten Lagerhalle wird die allgemein festgesetzte Grundflächen-
zahl (GRZ) von 0,8 gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO, um bis zu 7 % überschritten. Eine Über-
schreitung ist möglich, wenn die Überschreitung ausgeglichen wird. 
 
Zum Ausgleich wird das angrenzende 391 m² große Grundstück Flst.Nr. 649/5 herangezo-
gen und mit Pflanzfestsetzungen belegt. Das Grundstück befindet sich im privaten Eigentum 
und wird derzeit als Grasweg benutzt. 
 
Durch die Überschreitung der GRZ werden ca. 4.000 Ökopunkte auszugleichen sein. 
 
Durch das Pflanzgebot wird die rechtskräftige Baugrenze innerhalb des Flurstücks in Rich-
tung Westen an die Flurstücksgrenze (649/4) verschoben und somit auch dem tatsächlichen 
Bestand angepasst. Dadurch kann auf der vorgesehenen Ausgleichsfläche kein Gebäude 
mehr errichtet werden. 
 

 

Abbildung 5 - Flurkarte mit Luftbild 

 
 

Fläche für Aus-
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5.3.1 Anpflanz- und Erhaltungsfestsetzungen 

Auf dem Grundstück Flst.-Nr. 649/5 ist eine zweireihige Hecke aus standortheimischen 
Sträuchern, mit einem Pflanzabstand von 1,5 m, zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu 
ersetzen. 
 
Empfohlen wird die Verwendung folgender Pflanzen: 

▪ Ligustrum vulgare (Liguster) (giftige Gehölze) 
▪ Cornus sanguinea (Hartriegel) 
▪ Prunus spinosa (Schlehe) 
▪ Rosa canina (Hunds-Rose) 
▪ Sambucus nigra (Holunder) 

 
Hinzu kommen 10 hochstämmige standortheimische Bäume mit einem Stammumfang von  
12 - 14 cm gemessen in 1 m Höhe. 
 
 
 

6. Auswirkungen 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes ergeben sich keine Auswirkungen auf die Nut-
zungsart, die Verkehrssituation der Feldstraße oder die bestehende Ver- und Entsorgung. 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt als Maßnahme der Innenentwicklung nach den 
Vorschriften des § 13a BauGB. Danach gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des 
Bebauungsplans zu erwarten sind oder vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind als 
zulässig. Ein Ausgleich des Eingriffs in die Natur und Landschaft ist in einem Verfahren nach 
§ 13a BauGB somit nicht erforderlich. Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Um-
welt durch die Planung zu erwarten.  
 
 
 

7. Maßnahmen zur Verwirklichung 

7.1 Bodenordnung 

Da die Grundstücke im Planbereich nach Lage, Größe und Zuschnitt entsprechend den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes bebaubar sind, ist die Einleitung eines förmlichen Um-
legungsverfahrens nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches nicht erforderlich. In die-
sem Verfahren sind die notwendigen Flächen für Straßen usw. bereits vorhanden. 
 
 

7.2 Entschädigungen 

Durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans werden keine Entschädigungsan-
sprüche nach §§ 39 ff. BauGB ausgelöst.  
 
 
  

javascript:doLink('9550',%20'5506999',%20'',%20'SL5874453')



